
AL\1180846DE.docx PE637.335v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

Europäisches Parlament
2014-2019

Rechtsausschuss
Der Vorsitzende

25.3.2019

Herrn
Pavel Svoboda
Vorsitzender
Rechtsausschuss
BRÜSSEL

Betrifft: Stellungnahme zur Rechtsgrundlage des Vorschlags für eine Richtlinie des 
Europäischen Parlaments und des Rates zum Schutz von Personen, die 
Verstöße gegen das Unionsrecht melden  (COM(2018)0218 – C8-0159/2018 – 
2018/0106(COD))

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

Am 18. Februar 2019 hat der Rechtsausschuss – angesichts der Ergebnisse der 
interinstitutionellen Verhandlungen – gemäß Artikel 39 Absatz 5 der Geschäftsordnung aus 
eigener Initiative beschlossen, eine zweite Stellungnahme zur Angemessenheit der 
Rechtsgrundlage des Vorschlags für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des 
Rates zum Schutz von Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht melden, abzugeben.

Die Kommission stützte ihren Vorschlag auf mehrere bereichsspezifische Rechtsgrundlagen. 
Die Rechtsgrundlage wird wie folgt ausgedrückt: 

„gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 
Artikel 16, 33, 43, 50, 53 Absatz 1, 62, 91, 100, 103, 109, 114, 168, 169, 192, 207 und 325 
Absatz 4 und auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft, 
insbesondere auf Artikel 31“.

Innerhalb der für die Einreichung von Änderungsanträgen festgesetzten Frist wurden mit 
mehreren Änderungsanträgen Ergänzungen zu der Rechtsgrundlage vorgeschlagen. Folglich 
nahm der Rechtsausschuss am 25. Oktober 2018 eine Stellungnahme zu der Rechtsgrundlage 
mit Blick auf die Angemessenheit dieser Änderungsanträge an. Der Rat prüfte und 
überarbeitete auch die Rechtsgrundlage des Kommissionsvorschlags in seiner allgemeinen 
Ausrichtung. 
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In der endgültigen Einigung einigten sich die Mitgesetzgeber darauf, die Artikel 33, 62, 103, 
109 und 207 AEUV zu streichen und gleichzeitig festzulegen, dass bei dem Verweis auf 
Artikel 43 auf dessen Absatz 2, bei dem Verweis auf Artikel 168 AEUV auf dessen Absatz 4 
und bei dem Verweis auf Artikel 192 auf dessen Absatz 1 Bezug genommen wird. Daher ist 
zu prüfen, ob die in der endgültigen Einigung festgelegte Rechtsgrundlage angemessen ist.

I – Hintergrund

Das Parlament hat die Kommission in seiner Entschließung vom 24. Oktober 2017 über 
legitime Maßnahmen zum Schutz von Hinweisgebern, die aus Gründen des öffentlichen 
Interesses Informationen offenlegen, und in seiner Entschließung vom 20. Januar 2017 zur 
Rolle von Informanten beim Schutz der finanziellen Interessen der EU aufgefordert, einen 
horizontalen Gesetzgebungsvorschlag vorzulegen, der Hinweisgebern in der EU ein hohes 
Maß an Schutz im öffentlichen und privaten Sektor sowie in nationalen und europäischen 
Institutionen gewährleistet.

Vorschriften für Hinweisgeber gibt es derzeit in einigen Bereichen des Unionsrechts, 
beispielsweise im Beamtenstatut und in einigen Verordnungen über Geldwäsche und 
Finanzmärkte. 

Der vorliegende Vorschlag für eine Richtlinie sieht Vorschriften für Hinweisgeber vor, die 
auf Verstöße gegen das Unionsrecht in den im Anwendungsbereich und im Anhang – in 
diesem sind die einschlägigen Rechtsakte der Union aufgeführt, die direkt oder mittels 
Bezugnahme abgesteckt werden – genannten Bereichen anwendbar sind. 

II – Einschlägige Vertragsartikel 

Artikel 16 AEUV lautet wie folgt: 

Artikel 16

(1) Jede Person hat das Recht auf Schutz der sie betreffenden personenbezogenen Daten.
(2) Das Europäische Parlament und der Rat erlassen gemäß dem ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahren Vorschriften über den Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen und sonstigen 
Stellen der Union sowie durch die Mitgliedstaaten im Rahmen der Ausübung von Tätigkeiten, 
die in den Anwendungsbereich des Unionsrechts fallen, und über den freien Datenverkehr. 
Die Einhaltung dieser Vorschriften wird von unabhängigen Behörden überwacht.
Die auf der Grundlage dieses Artikels erlassenen Vorschriften lassen die spezifischen 
Bestimmungen des Artikels 39 des Vertrags über die Europäische Union unberührt.

Artikel 33 AEUV lautet wie folgt:

Artikel 33

Das Europäische Parlament und der Rat treffen im Rahmen des Geltungsbereichs der 
Verträge gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren Maßnahmen zum Ausbau der 
Zusammenarbeit im Zollwesen zwischen den Mitgliedstaaten sowie zwischen den 
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Mitgliedstaaten und der Kommission.

Artikel 43 AEUV lautet wie folgt:

Artikel 43

(1) Die Kommission legt zur Gestaltung und Durchführung der gemeinsamen Agrarpolitik 
Vorschläge vor, welche unter anderem die Ablösung der einzelstaatlichen Marktordnungen 
durch eine der in Artikel 40 Absatz 1 vorgesehenen gemeinsamen Organisationsformen sowie 
die Durchführung der in diesem Titel bezeichneten Maßnahmen vorsehen.
Diese Vorschläge müssen dem inneren Zusammenhang der in diesem Titel aufgeführten 
landwirtschaftlichen Fragen Rechnung tragen.
(2) Das Europäische Parlament und der Rat legen gemäß dem ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahren und nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses die 
gemeinsame Organisation der Agrarmärkte nach Artikel 40 Absatz 1 sowie die anderen 
Bestimmungen fest, die für die Verwirklichung der Ziele der gemeinsamen Agrar- und 
Fischereipolitik notwendig sind.
(3) Der Rat erlässt auf Vorschlag der Kommission die Maßnahmen zur Festsetzung der 
Preise, der Abschöpfungen, der Beihilfen und der mengenmäßigen Beschränkungen sowie zur 
Festsetzung und Aufteilung der Fangmöglichkeiten in der Fischerei.
(4) Die einzelstaatlichen Marktordnungen können nach Maßgabe des Absatzes 2 durch die in 
Artikel 40 Absatz 1 vorgesehene gemeinsame Organisation ersetzt werden,
a) wenn sie den Mitgliedstaaten, die sich gegen diese Maßnahme ausgesprochen haben und 
eine eigene Marktordnung für die in Betracht kommende Erzeugung besitzen, gleichwertige 
Sicherheiten für die Beschäftigung und Lebenshaltung der betreffenden Erzeuger bietet; 
hierbei sind die im Zeitablauf möglichen Anpassungen und erforderlichen Spezialisierungen 
zu berücksichtigen, und
b) wenn die gemeinsame Organisation für den Handelsverkehr innerhalb der Union 
Bedingungen sicherstellt, die denen eines Binnenmarkts entsprechen.
(5) Wird eine gemeinsame Organisation für bestimmte Rohstoffe geschaffen, bevor eine 
gemeinsame Organisation für die entsprechenden weiterverarbeiteten Erzeugnisse besteht, so 
können die betreffenden Rohstoffe aus Ländern außerhalb der Union eingeführt werden, wenn 
sie für weiterverarbeitete Erzeugnisse verwendet werden, die zur Ausfuhr nach dritten 
Ländern bestimmt sind.

Artikel 50 AEUV lautet wie folgt:

Artikel 50

(1) Das Europäische Parlament und der Rat erlassen gemäß dem ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahren und nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses 
Richtlinien zur Verwirklichung der Niederlassungsfreiheit für eine bestimmte Tätigkeit.
(2) Das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission erfüllen die Aufgaben, die 
ihnen aufgrund der obigen Bestimmungen übertragen sind, indem sie insbesondere
a) im Allgemeinen diejenigen Tätigkeiten mit Vorrang behandeln, bei denen die 
Niederlassungsfreiheit die Entwicklung der Produktion und des Handels in besonderer Weise 
fördert;
b) eine enge Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Verwaltungen der Mitgliedstaaten 
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sicherstellen, um sich über die besondere Lage auf den verschiedenen Tätigkeitsgebieten 
innerhalb der Union zu unterrichten;
c) die aus innerstaatlichen Rechtsvorschriften oder vorher zwischen den Mitgliedstaaten 
geschlossenen Übereinkünften abgeleiteten Verwaltungsverfahren und -praktiken 
ausschalten, deren Beibehaltung der Niederlassungsfreiheit entgegensteht;
d) dafür Sorge tragen, dass Arbeitnehmer eines Mitgliedstaats, die im Hoheitsgebiet eines 
anderen Mitgliedstaats beschäftigt sind, dort verbleiben und eine selbstständige Tätigkeit 
unter denselben Voraussetzungen ausüben können, die sie erfüllen müssten, wenn sie in 
diesen Staat erst zu dem Zeitpunkt einreisen würden, in dem sie diese Tätigkeit aufzunehmen 
beabsichtigen;
e) den Erwerb und die Nutzung von Grundbesitz im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats durch 
Angehörige eines anderen Mitgliedstaats ermöglichen, soweit hierdurch die Grundsätze des 
Artikels 39 Absatz 2 nicht beeinträchtigt werden;
f) veranlassen, dass bei jedem in Betracht kommenden Wirtschaftszweig die Beschränkungen 
der Niederlassungsfreiheit in Bezug auf die Voraussetzungen für die Errichtung von 
Agenturen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im Hoheitsgebiet eines 
Mitgliedstaats sowie für den Eintritt des Personals der Hauptniederlassung in ihre Leitungs- 
oder Überwachungsorgane schrittweise aufgehoben werden;
g) soweit erforderlich, die Schutzbestimmungen koordinieren, die in den Mitgliedstaaten den 
Gesellschaften im Sinne des Artikels 54 Absatz 2 im Interesse der Gesellschafter sowie Dritter 
vorgeschrieben sind, um diese Bestimmungen gleichwertig zu gestalten;
h) sicherstellen, dass die Bedingungen für die Niederlassung nicht durch Beihilfen der 
Mitgliedstaaten verfälscht werden.

Artikel 53 Absatz 1 AEUV lautet wie folgt:

Artikel 53 Absatz 1

(1) Um die Aufnahme und Ausübung selbstständiger Tätigkeiten zu erleichtern, erlassen das 
Europäische Parlament und der Rat gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren 
Richtlinien für die gegenseitige Anerkennung der Diplome, Prüfungszeugnisse und sonstigen 
Befähigungsnachweise sowie für die Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
der Mitgliedstaaten über die Aufnahme und Ausübung selbstständiger Tätigkeiten.
Artikel 153 AEUV lautet wie folgt:

Artikel 62 AEUV lautet wie folgt:

Artikel 62

Die Bestimmungen der Artikel 51 bis 54 finden auf die in diesem Kapitel geregelten 
Sachgebiete Anwendung.

Artikel 91 AEUV lautet wie folgt:

Artikel 91

(1) Zur Durchführung des Artikels 90 werden das Europäische Parlament und der Rat unter 
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Berücksichtigung der Besonderheiten des Verkehrs gemäß dem ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahren und nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses sowie 
des Ausschusses der Regionen
a) für den internationalen Verkehr aus oder nach dem Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats 
oder für den Durchgangsverkehr durch das Hoheitsgebiet eines oder mehrerer 
Mitgliedstaaten gemeinsame Regeln aufstellen;
b) für die Zulassung von Verkehrsunternehmern zum Verkehr innerhalb eines Mitgliedstaats, 
in dem sie nicht ansässig sind, die Bedingungen festlegen;
c) Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit erlassen;
d) alle sonstigen zweckdienlichen Vorschriften erlassen.
(2) Beim Erlass von Maßnahmen nach Absatz 1 wird den Fällen Rechnung getragen, in denen 
die Anwendung den Lebensstandard und die Beschäftigungslage in bestimmten Regionen 
sowie den Betrieb der Verkehrseinrichtungen ernstlich beeinträchtigen könnte.

Artikel 100 AEUV lautet wie folgt:

Artikel 100

(1) Dieser Titel gilt für die Beförderungen im Eisenbahn-, Straßen- und Binnenschiffsverkehr.
(2) Das Europäische Parlament und der Rat können gemäß dem ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahren geeignete Vorschriften für die Seeschifffahrt und die Luftfahrt 
erlassen. Sie beschließen nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses und des 
Ausschusses der Regionen.

Artikel 103 AEUV lautet wie folgt:

Artikel 103

(1) Die zweckdienlichen Verordnungen oder Richtlinien zur Verwirklichung der in den 
Artikeln 101 und 102 niedergelegten Grundsätze werden vom Rat auf Vorschlag der 
Kommission und nach Anhörung des Europäischen Parlaments beschlossen.
(2) Die in Absatz 1 vorgesehenen Vorschriften bezwecken insbesondere,
a) die Beachtung der in Artikel 101 Absatz 1 und Artikel 102 genannten Verbote durch die 
Einführung von Geldbußen und Zwangsgeldern zu gewährleisten;
b) die Einzelheiten der Anwendung des Artikels 101 Absatz 3 festzulegen; dabei ist dem 
Erfordernis einer wirksamen Überwachung bei möglichst einfacher Verwaltungskontrolle 
Rechnung zu tragen;
c) gegebenenfalls den Anwendungsbereich der Artikel 101 und 102 für die einzelnen 
Wirtschaftszweige näher zu bestimmen;
d) die Aufgaben der Kommission und des Gerichtshofs der Europäischen Union bei der 
Anwendung der in diesem Absatz vorgesehenen Vorschriften gegeneinander abzugrenzen;
e) das Verhältnis zwischen den innerstaatlichen Rechtsvorschriften einerseits und den in 
diesem Abschnitt enthaltenen oder aufgrund dieses Artikels getroffenen Bestimmungen 
andererseits festzulegen.

Artikel 102 AEUV lautet wie folgt:

Artikel 102
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Mit dem Binnenmarkt unvereinbar und verboten ist die missbräuchliche Ausnutzung einer 
beherrschenden Stellung auf dem Binnenmarkt oder auf einem wesentlichen Teil desselben 
durch ein oder mehrere Unternehmen, soweit dies dazu führen kann, den Handel zwischen 
Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen.
Dieser Missbrauch kann insbesondere in Folgendem bestehen:
a) der unmittelbaren oder mittelbaren Erzwingung von unangemessenen Einkaufs- oder 
Verkaufspreisen oder sonstigen Geschäftsbedingungen;
b) der Einschränkung der Erzeugung, des Absatzes oder der technischen Entwicklung zum 
Schaden der Verbraucher;
c) der Anwendung unterschiedlicher Bedingungen bei gleichwertigen Leistungen gegenüber 
Handelspartnern, wodurch diese im Wettbewerb benachteiligt werden;
d) der an den Abschluss von Verträgen geknüpften Bedingung, dass die Vertragspartner 
zusätzliche Leistungen annehmen, die weder sachlich noch nach Handelsbrauch in Beziehung 
zum Vertragsgegenstand stehen.

Artikel 109 AEUV lautet wie folgt:

Artikel 109

Der Rat kann auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung des Europäischen 
Parlaments alle zweckdienlichen Durchführungsverordnungen zu den Artikeln 107 und 108 
erlassen und insbesondere die Bedingungen für die Anwendung des Artikels 108 Absatz 3 
sowie diejenigen Arten von Beihilfen festlegen, die von diesem Verfahren ausgenommen sind.

Artikel 114 AEUV lautet wie folgt:

Artikel 114

(1) Soweit in den Verträgen nichts anderes bestimmt ist, gilt für die Verwirklichung der Ziele 
des Artikels 26 die nachstehende Regelung. Das Europäische Parlament und der Rat 
erlassen gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren und nach Anhörung des 
Wirtschafts- und Sozialausschusses die Maßnahmen zur Angleichung der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten, welche die Errichtung und das Funktionieren 
des Binnenmarkts zum Gegenstand haben.
(2) Absatz 1 gilt nicht für die Bestimmungen über die Steuern, die Bestimmungen über die 
Freizügigkeit und die Bestimmungen über die Rechte und Interessen der Arbeitnehmer.
(3) Die Kommission geht in ihren Vorschlägen nach Absatz 1 in den Bereichen Gesundheit, 
Sicherheit, Umweltschutz und Verbraucherschutz von einem hohen Schutzniveau aus und 
berücksichtigt dabei insbesondere alle auf wissenschaftliche Ergebnisse gestützten neuen 
Entwicklungen. Im Rahmen ihrer jeweiligen Befugnisse streben das Europäische Parlament 
und der Rat dieses Ziel ebenfalls an.
(4) Hält es ein Mitgliedstaat nach dem Erlass einer Harmonisierungsmaßnahme durch das 
Europäische Parlament und den Rat beziehungsweise durch den Rat oder die Kommission für 
erforderlich, einzelstaatliche Bestimmungen beizubehalten, die durch wichtige Erfordernisse 
im Sinne des Artikels 36 oder in Bezug auf den Schutz der Arbeitsumwelt oder den 
Umweltschutz gerechtfertigt sind, so teilt er diese Bestimmungen sowie die Gründe für ihre 
Beibehaltung der Kommission mit.
(5) Unbeschadet des Absatzes 4 teilt ferner ein Mitgliedstaat, der es nach dem Erlass einer 
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Harmonisierungsmaßnahme durch das Europäische Parlament und den Rat beziehungsweise 
durch den Rat oder die Kommission für erforderlich hält, auf neue wissenschaftliche 
Erkenntnisse gestützte einzelstaatliche Bestimmungen zum Schutz der Umwelt oder der 
Arbeitsumwelt aufgrund eines spezifischen Problems für diesen Mitgliedstaat, das sich nach 
dem Erlass der Harmonisierungsmaßnahme ergibt, einzuführen, die in Aussicht genommenen 
Bestimmungen sowie die Gründe für ihre Einführung der Kommission mit.
(6) Die Kommission beschließt binnen sechs Monaten nach den Mitteilungen nach den 
Absätzen 4 und 5, die betreffenden einzelstaatlichen Bestimmungen zu billigen oder 
abzulehnen, nachdem sie geprüft hat, ob sie ein Mittel zur willkürlichen Diskriminierung und 
eine verschleierte Beschränkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten darstellen und ob 
sie das Funktionieren des Binnenmarkts behindern.
Erlässt die Kommission innerhalb dieses Zeitraums keinen Beschluss, so gelten die in den 
Absätzen 4 und 5 genannten einzelstaatlichen Bestimmungen als gebilligt.
Die Kommission kann, sofern dies aufgrund des schwierigen Sachverhalts gerechtfertigt ist 
und keine Gefahr für die menschliche Gesundheit besteht, dem betreffenden Mitgliedstaat 
mitteilen, dass der in diesem Absatz genannte Zeitraum gegebenenfalls um einen weiteren 
Zeitraum von bis zu sechs Monaten verlängert wird.
(7) Wird es einem Mitgliedstaat nach Absatz 6 gestattet, von der Harmonisierungsmaßnahme 
abweichende einzelstaatliche Bestimmungen beizubehalten oder einzuführen, so prüft die 
Kommission unverzüglich, ob sie eine Anpassung dieser Maßnahme vorschlägt.
(8) Wirft ein Mitgliedstaat in einem Bereich, der zuvor bereits Gegenstand von 
Harmonisierungsmaßnahmen war, ein spezielles Gesundheitsproblem auf, so teilt er dies der 
Kommission mit, die dann umgehend prüft, ob sie dem Rat entsprechende Maßnahmen 
vorschlägt.
(9) In Abweichung von dem Verfahren der Artikel 258 und 259 kann die Kommission oder ein 
Mitgliedstaat den Gerichtshof der Europäischen Union unmittelbar anrufen, wenn die 
Kommission oder der Staat der Auffassung ist, dass ein anderer Mitgliedstaat die in diesem 
Artikel vorgesehenen Befugnisse missbraucht.
(10) Die vorgenannten Harmonisierungsmaßnahmen sind in geeigneten Fällen mit einer 
Schutzklausel verbunden, welche die Mitgliedstaaten ermächtigt, aus einem oder mehreren 
der in Artikel 36 genannten nicht wirtschaftlichen Gründe vorläufige Maßnahmen zu treffen, 
die einem Kontrollverfahren der Union unterliegen.

Artikel 168 AEUV lautet wie folgt:

Artikel 168

(1) Bei der Festlegung und Durchführung aller Unionspolitiken und -maßnahmen wird ein 
hohes Gesundheitsschutzniveau sichergestellt.
Die Tätigkeit der Union ergänzt die Politik der Mitgliedstaaten und ist auf die Verbesserung 
der Gesundheit der Bevölkerung, die Verhütung von Humankrankheiten und die Beseitigung 
von Ursachen für die Gefährdung der körperlichen und geistigen Gesundheit gerichtet. Sie 
umfasst die Bekämpfung der weit verbreiteten schweren Krankheiten, wobei die Erforschung 
der Ursachen, der Übertragung und der Verhütung dieser Krankheiten sowie 
Gesundheitsinformation und -erziehung gefördert werden; außerdem umfasst sie die 
Beobachtung, frühzeitige Meldung und Bekämpfung schwerwiegender grenzüberschreitender 
Gesundheitsgefahren.
Die Union ergänzt die Maßnahmen der Mitgliedstaaten zur Verringerung 
drogenkonsumbedingter Gesundheitsschäden einschließlich der Informations- und 
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Vorbeugungsmaßnahmen.
(2) Die Union fördert die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten in den in diesem 
Artikel genannten Bereichen und unterstützt erforderlichenfalls deren Tätigkeit. Sie fördert 
insbesondere die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten, die darauf abzielt, die 
Komplementarität ihrer Gesundheitsdienste in den Grenzgebieten zu verbessern.
Die Mitgliedstaaten koordinieren untereinander im Benehmen mit der Kommission ihre 
Politiken und Programme in den in Absatz 1 genannten Bereichen. Die Kommission kann in 
enger Verbindung mit den Mitgliedstaaten alle Initiativen ergreifen, die dieser Koordinierung 
förderlich sind, insbesondere Initiativen, die darauf abzielen, Leitlinien und Indikatoren 
festzulegen, den Austausch bewährter Verfahren durchzuführen und die erforderlichen 
Elemente für eine regelmäßige Überwachung und Bewertung auszuarbeiten. Das 
Europäische Parlament wird in vollem Umfang unterrichtet.
(3) Die Union und die Mitgliedstaaten fördern die Zusammenarbeit mit dritten Ländern und 
den für das Gesundheitswesen zuständigen internationalen Organisationen.
(4) Abweichend von Artikel 2 Absatz 5 und Artikel 6 Buchstabe a tragen das Europäische 
Parlament und der Rat nach Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe k gemäß dem ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahren und nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses sowie 
des Ausschusses der Regionen mit folgenden Maßnahmen zur Verwirklichung der Ziele dieses 
Artikels bei, um den gemeinsamen Sicherheitsanliegen Rechnung zu tragen:
a) Maßnahmen zur Festlegung hoher Qualitäts- und Sicherheitsstandards für Organe und 
Substanzen menschlichen Ursprungs sowie für Blut und Blutderivate; diese Maßnahmen 
hindern die Mitgliedstaaten nicht daran, strengere Schutzmaßnahmen beizubehalten oder 
einzuführen;
b) Maßnahmen in den Bereichen Veterinärwesen und Pflanzenschutz, die unmittelbar den 
Schutz der Gesundheit der Bevölkerung zum Ziel haben;
c) Maßnahmen zur Festlegung hoher Qualitäts- und Sicherheitsstandards für Arzneimittel 
und Medizinprodukte.
(5) Das Europäische Parlament und der Rat können unter Ausschluss jeglicher 
Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten gemäß dem ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahren und nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses und des 
Ausschusses der Regionen auch Fördermaßnahmen zum Schutz und zur Verbesserung der 
menschlichen Gesundheit sowie insbesondere zur Bekämpfung der weit verbreiteten schweren 
grenzüberschreitenden Krankheiten, Maßnahmen zur Beobachtung, frühzeitigen Meldung und 
Bekämpfung schwerwiegender grenzüberschreitender Gesundheitsgefahren sowie 
Maßnahmen, die unmittelbar den Schutz der Gesundheit der Bevölkerung vor Tabakkonsum 
und Alkoholmissbrauch zum Ziel haben, erlassen.
(6) Der Rat kann ferner auf Vorschlag der Kommission für die in diesem Artikel genannten 
Zwecke Empfehlungen erlassen.
(7) Bei der Tätigkeit der Union wird die Verantwortung der Mitgliedstaaten für die 
Festlegung ihrer Gesundheitspolitik sowie für die Organisation des Gesundheitswesens und 
die medizinische Versorgung gewahrt. Die Verantwortung der Mitgliedstaaten umfasst die 
Verwaltung des Gesundheitswesens und der medizinischen Versorgung sowie die Zuweisung 
der dafür bereitgestellten Mittel. Die Maßnahmen nach Absatz 4 Buchstabe a lassen die 
einzelstaatlichen Regelungen über die Spende oder die medizinische Verwendung von 
Organen und Blut unberührt.

Artikel 169 AEUV lautet wie folgt:

Artikel 169
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(1) Zur Förderung der Interessen der Verbraucher und zur Gewährleistung eines hohen 
Verbraucherschutzniveaus leistet die Union einen Beitrag zum Schutz der Gesundheit, der 
Sicherheit und der wirtschaftlichen Interessen der Verbraucher sowie zur Förderung ihres 
Rechtes auf Information, Erziehung und Bildung von Vereinigungen zur Wahrung ihrer 
Interessen.
(2) Die Union leistet einen Beitrag zur Erreichung der in Absatz 1 genannten Ziele durch
a) Maßnahmen, die sie im Rahmen der Verwirklichung des Binnenmarkts nach Artikel 114 
erlässt;
b) Maßnahmen zur Unterstützung, Ergänzung und Überwachung der Politik der 
Mitgliedstaaten.
(3) Das Europäische Parlament und der Rat beschließen gemäß dem ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahren und nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses die 
Maßnahmen nach Absatz 2 Buchstabe b.
(4) Die nach Absatz 3 beschlossenen Maßnahmen hindern die einzelnen Mitgliedstaaten nicht 
daran, strengere Schutzmaßnahmen beizubehalten oder zu ergreifen. Diese Maßnahmen 
müssen mit den Verträgen vereinbar sein. Sie werden der Kommission mitgeteilt.

Artikel 192 AEUV lautet wie folgt:

Artikel 192

(1) Das Europäische Parlament und der Rat beschließen gemäß dem ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahren und nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses sowie 
des Ausschusses der Regionen über das Tätigwerden der Union zur Erreichung der in 
Artikel 191 genannten Ziele.
(2) Abweichend von dem Beschlussverfahren des Absatzes 1 und unbeschadet des Artikels 114 
erlässt der Rat gemäß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren nach Anhörung des 
Europäischen Parlaments, des Wirtschafts- und Sozialausschusses sowie des Ausschusses der 
Regionen einstimmig
a) Vorschriften überwiegend steuerlicher Art;
b) Maßnahmen, die
– die Raumordnung berühren,
– die mengenmäßige Bewirtschaftung der Wasserressourcen berühren oder die Verfügbarkeit 
dieser Ressourcen mittelbar oder unmittelbar betreffen,
– die Bodennutzung mit Ausnahme der Abfallbewirtschaftung berühren;
c) Maßnahmen, welche die Wahl eines Mitgliedstaats zwischen verschiedenen Energiequellen 
und die allgemeine Struktur seiner Energieversorgung erheblich berühren.
Der Rat kann auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung des Europäischen 
Parlaments, des Wirtschafts- und Sozialausschusses und des Ausschusses der Regionen 
einstimmig festlegen, dass für die in Unterabsatz 1 genannten Bereiche das ordentliche 
Gesetzgebungsverfahren gilt.
(3) Das Europäische Parlament und der Rat beschließen gemäß dem ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahren und nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses sowie 
des Ausschusses der Regionen allgemeine Aktionsprogramme, in denen die vorrangigen Ziele 
festgelegt werden.
Die zur Durchführung dieser Programme erforderlichen Maßnahmen werden, je nach Fall, 
nach dem in Absatz 1 beziehungsweise Absatz 2 vorgesehenen Verfahren erlassen.
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(4) Unbeschadet bestimmter Maßnahmen der Union tragen die Mitgliedstaaten für die 
Finanzierung und Durchführung der Umweltpolitik Sorge.
(5) Sofern eine Maßnahme nach Absatz 1 mit unverhältnismäßig hohen Kosten für die 
Behörden eines Mitgliedstaats verbunden ist, werden darin unbeschadet des 
Verursacherprinzips geeignete Bestimmungen in folgender Form vorgesehen:
– vorübergehende Ausnahmeregelungen und/oder
– eine finanzielle Unterstützung aus dem nach Artikel 177 errichteten Kohäsionsfonds.

Artikel 207 AEUV lautet wie folgt:

Artikel 207

(1) Die gemeinsame Handelspolitik wird nach einheitlichen Grundsätzen gestaltet; dies gilt 
insbesondere für die Änderung von Zollsätzen, für den Abschluss von Zoll- und 
Handelsabkommen, die den Handel mit Waren und Dienstleistungen betreffen, und für die 
Handelsaspekte des geistigen Eigentums, die ausländischen Direktinvestitionen, die 
Vereinheitlichung der Liberalisierungsmaßnahmen, die Ausfuhrpolitik sowie die 
handelspolitischen Schutzmaßnahmen, zum Beispiel im Fall von Dumping und Subventionen. 
Die gemeinsame Handelspolitik wird im Rahmen der Grundsätze und Ziele des auswärtigen 
Handelns der Union gestaltet.
(2) Das Europäische Parlament und der Rat erlassen durch Verordnungen gemäß dem 
ordentlichen Gesetzgebungsverfahren die Maßnahmen, mit denen der Rahmen für die 
Umsetzung der gemeinsamen Handelspolitik bestimmt wird.
(3) Sind mit einem oder mehreren Drittländern oder internationalen Organisationen 
Abkommen auszuhandeln und zu schließen, so findet Artikel 218 vorbehaltlich der besonderen 
Bestimmungen dieses Artikels Anwendung.
Die Kommission legt dem Rat Empfehlungen vor; dieser ermächtigt die Kommission zur 
Aufnahme der erforderlichen Verhandlungen. Der Rat und die Kommission haben dafür 
Sorge zu tragen, dass die ausgehandelten Abkommen mit der internen Politik und den 
internen Vorschriften der Union vereinbar sind.
Die Kommission führt diese Verhandlungen im Benehmen mit einem zu ihrer Unterstützung 
vom Rat bestellten Sonderausschuss und nach Maßgabe der Richtlinien, die ihr der Rat 
erteilen kann. Die Kommission erstattet dem Sonderausschuss sowie dem Europäischen 
Parlament regelmäßig Bericht über den Stand der Verhandlungen.
(4) Über die Aushandlung und den Abschluss der in Absatz 3 genannten Abkommen 
beschließt der Rat mit qualifizierter Mehrheit.
Über die Aushandlung und den Abschluss eines Abkommens über den Dienstleistungsverkehr, 
über Handelsaspekte des geistigen Eigentums oder über ausländische Direktinvestitionen 
beschließt der Rat einstimmig, wenn das betreffende Abkommen Bestimmungen enthält, bei 
denen für die Annahme interner Vorschriften Einstimmigkeit erforderlich ist.
Der Rat beschließt ebenfalls einstimmig über die Aushandlung und den Abschluss von 
Abkommen in den folgenden Bereichen:
a) Handel mit kulturellen und audiovisuellen Dienstleistungen, wenn diese Abkommen die 
kulturelle und sprachliche Vielfalt in der Union beeinträchtigen könnten;
b) Handel mit Dienstleistungen des Sozial-, des Bildungs- und des Gesundheitssektors, wenn 
diese Abkommen die einzelstaatliche Organisation dieser Dienstleistungen ernsthaft stören 
und die Verantwortlichkeit der Mitgliedstaaten für ihre Erbringung beinträchtigen könnten.
(5) Für die Aushandlung und den Abschluss von internationalen Abkommen im Bereich des 
Verkehrs gelten der Dritte Teil Titel VI sowie Artikel 218.
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(6) Die Ausübung der durch diesen Artikel übertragenen Zuständigkeiten im Bereich der 
gemeinsamen Handelspolitik hat keine Auswirkungen auf die Abgrenzung der Zuständigkeiten 
zwischen der Union und den Mitgliedstaaten und führt nicht zu einer Harmonisierung der 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten, soweit eine solche Harmonisierung in den Verträgen 
ausgeschlossen wird.

Artikel 325 Absatz 4 AEUV lautet wie folgt:

Artikel 325 Absatz 4

(4) Zur Gewährleistung eines effektiven und gleichwertigen Schutzes in den Mitgliedstaaten 
sowie in den Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union beschließen das 
Europäische Parlament und der Rat gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren nach 
Anhörung des Rechnungshofs die erforderlichen Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung 
von Betrügereien, die sich gegen die finanziellen Interessen der Union richten.

Artikel 31 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft lautet wie folgt:

Artikel 31 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft

Die Grundnormen werden von der Kommission nach Stellungnahme einer Gruppe von 
Persönlichkeiten ausgearbeitet, die der Ausschuss für Wissenschaft und Technik aus 
wissenschaftlichen Sachverständigen der Mitgliedstaaten, insbesondere aus Sachverständigen 
für Volksgesundheit, ernennt. Die Kommission holt zu den in dieser Weise ausgearbeiteten 
Grundnormen die Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses ein. 
 
Nach Anhörung des Europäischen Parlaments legt der Rat die Grundnormen auf Vorschlag 
der Kommission, die ihm die von ihr eingeholten Stellungnahmen der Ausschüsse zuleitet, mit 
qualifizierter Mehrheit fest.

III - Allgemeine Grundsätze für die Wahl der Rechtsgrundlage

Nach der ständigen Rechtsprechung des Gerichtshofs „[muss sich] die Wahl der 
Rechtsgrundlage eines gemeinschaftlichen Rechtsakts […] auf objektive, gerichtlich 
nachprüfbare Umstände gründen, zu denen insbesondere das Ziel und der Inhalt des 
Rechtsakts gehören“.1 Die Wahl einer falschen Rechtsgrundlage kann daher ein Grund für die 
Nichtigerklärung des betreffenden Rechtsakts sein.

In diesem Fall ist daher festzulegen, ob der Vorschlag

1. entweder mehrere Zielsetzungen hat oder mehrere Komponenten umfasst, und sich eine 
von ihnen als die hauptsächliche oder überwiegende ausmachen lässt, während die 
anderen nur eine untergeordnete Bedeutung haben; oder 

1 Rechtssache C-45/86, Kommission/Rat (Allgemeine Zollpräferenzen), Slg. 1987, 01439, Rn. 5; Rechtssache C-
440/05, Kommission/Rat, Slg. 2007, I-9097; Rechtssache C-411/06, Kommission/Parlament und Rat, Slg. 2009, 
I-7585.
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2. gleichzeitig mehrere Zielsetzungen hat oder mehrere Komponenten umfasst, die 
untrennbar miteinander verbunden sind, ohne dass die eine gegenüber den anderen nur 
zweitrangig und mittelbar ist.

Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs ist der Rechtsakt im ersten Fall nur auf eine 
Rechtsgrundlage zu stützen, und zwar auf die, die die hauptsächliche oder überwiegende 
Zielsetzung oder Komponente erfordert, während er im zweiten Fall auf die verschiedenen 
einschlägigen Rechtsgrundlagen zu stützen ist.2

Darüber hinaus ist nach der ständigen Rechtsprechung des Gerichtshofs die Kombination 
mehrerer Rechtsgrundlagen möglich, wenn sie untrennbar miteinander verbunden sind, ohne 
dass die eine gegenüber den anderen nur zweitrangig und mittelbar ist; dies gilt allerdings nur, 
wenn sie nicht mit unvereinbaren Entscheidungsverfahren verbunden sind.3 Die 
Rechtsgrundlagen, die hinzugefügt werden sollen, sind vor diesem Hintergrund zu bewerten, 
d. h. mit Blick auf die Frage, ob sie das ordentliche Gesetzgebungsverfahren vorsehen oder in 
anderer Weise mit der von der Kommission vorgeschlagenen Rechtsgrundlage vereinbar sind.

IV – Ziel und Inhalt der von den beiden Legislativorganen vorläufig vereinbarten 
Fassung

Mit der vorläufig vereinbarten Richtlinie hat, die einen bereichsübergreifenden Charakter hat, 
wird ein zweifaches Ziel verfolgt: Zum einen soll bei Verstößen gegen das Unionsrecht die 
Rechtsdurchsetzung gestärkt werden, zum anderen soll für ein hohes Maß an Schutz für 
Personen die derartige Verstöße melden, gesorgt werden. Die Rechtsgrundlage dient der 
Festlegung der Strategien und Bereiche des Unionsrechts, auf die dieses Ziel in einem 
einzigen Rechtsakt angesichts der Verfahrenszwänge angewandt werden kann. 

Die Politikbereiche, die in den Anwendungsbereich des Vorschlags fallen sollen, sind in 
Artikel 1 festgelegt. Es handelt sich dabei um die folgenden Bereiche: i) öffentliches 
Auftragswesen, ii) Finanzdienstleistungen sowie Verhütung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung, iii) Produktsicherheit, iv) Verkehrssicherheit, v) Umweltschutz, vi) 
kerntechnische Sicherheit, vii) Lebensmittel- und Futtermittelsicherheit, Tiergesundheit und 
Tierschutz, viii) öffentliche Gesundheit, ix) Verbraucherschutz, sowie x) Schutz der 
Privatsphäre und personenbezogener Daten sowie Sicherheit von Netz- und 
Informationssystemen. In den Anwendungsbereich fallen außerdem die finanziellen 
Interessen der Union gemäß Artikel 325 AEUV sowie Verstöße gegen die 
Binnenmarktvorschriften im Sinne von Artikel 26 Absatz 2 AEUV, d. h. gegen die 
Körperschaftsteuer-Vorschriften und -Regelungen gerichtete Verstöße, die darauf abzielen, 
steuerliche Vorteile zu erzielen, die dem Ziel oder dem Zweck des geltenden 
Körperschaftsteuerrechts zuwiderlaufen. 

V – Analyse und Bestimmung der geeigneten Rechtsgrundlage

Wie oben dargelegt, deckt der Vorschlag eine Reihe von Politikbereichen ab, und da es in den 

2 Siehe die oben zitierte Rechtssache C-411/06, Rn. 46–47.
3 Urteil vom 6. November 2008 in der Rechtssache C-155/07, Kommission/Rat, EU:C:2008:605, Rn. 37; und 

Urteil vom 3. September 2009 in der Rechtssache C-166/07, Kommission/Rat, EU:C:2009:499, Rn. 68 und 69.
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Verträgen keine einheitliche Bestimmung gibt, die seine Ziele und Zwecke abdeckt, ist es 
unvermeidlich, als Rechtsgrundlage mehrere Bestimmungen heranzuziehen. Allerdings 
sollten die in den Bezugsvermerken über die Rechtsgrundlage genannten Bestimmungen so 
weit wie möglich begrenzt werden. 

In der endgültigen Einigung wurde der Standpunkt vertreten, dass eine Reihe von 
Politikbereichen durchaus mit Artikel 114 AEUV abgedeckt werden kann. So ist dieser nach 
der Rechtsprechung des Gerichtshofs die richtige Rechtsgrundlage für die Angleichung der 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten, wenn es gilt, das Funktionieren des Binnenmarkts zu 
verbessern. Der Rat vertritt die Ansicht, dass dies auf die Artikel 33, 62, 103 und 109 AEUV 
zutrifft. 

Artikel 33 AEUV bezieht sich auf den Ausbau der Zusammenarbeit im Zollwesen innerhalb 
der Union. In Artikel 62 AEUV ist das Verfahren für die Annahme von Maßnahmen im 
Zusammenhang mit Dienstleistungen festgelegt. Artikel 102 AEUV enthält Bestimmungen zu 
wettbewerbsrechtlichen Fragen, und in Artikel 109 AEUV ist das Verfahren für Maßnahmen 
im Zusammenhang mit staatlichen Beihilfen festgelegt. 

Abgesehen von einer Ausnahme sind alle übrigen Bestimmungen verfahrenstechnisch 
vereinbar. Das einzige eindeutige Problem ergibt sich aus Artikel 207 AEUV – dieser lässt 
lediglich die Annahme von Verordnungen zu, was verfahrenstechnisch nicht mit einem 
Vorschlag in Form einer Richtlinie vereinbar ist. 

In diesem Zusammenhang ist ferner darauf hinzuweisen, dass sich Artikel 31 des Euratom-
Vertrags auf ein nichtlegislatives Verfahren bezieht. Es gibt jedoch Präzedenzfälle, in denen 
legislative und nicht legislative Verfahren miteinander kombiniert werden, beispielsweise die 
Richtlinie 2014/104/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. November 2014 
über bestimmte Vorschriften für Schadensersatzklagen nach nationalem Recht wegen 
Zuwiderhandlungen gegen wettbewerbsrechtliche Bestimmungen der Mitgliedstaaten und der 
Europäischen Union, die sich auf Artikel 103 AEUV (nicht legislativ) und Artikel 114 AEUV 
(legislativ) stützt.

Durch die Klarstellung, dass bei Artikel 43 AEUV auf dessen zweiten Absatz, bei Artikel 168 
AEUV auf dessen vierten Absatz und bei Artikel 192 AEUV auf dessen ersten Absatz Bezug 
genommen wird, wurde in der endgültigen Einigung die übliche Genauigkeit in Bezug auf die 
Frage erreicht, welche Teile dieser Bestimmungen für den Vorschlag der Kommission von 
Bedeutung sind. 

VI – Fazit und Empfehlung

Die Maßnahme umfasst mehrere Komponenten, die untrennbar miteinander verbunden sind, 
ohne dass die eine gegenüber den anderen nur zweitrangig und mittelbar ist. In dieser 
Hinsicht ist der allgemeine Aufbau der Rechtsgrundlage, wie er von der Kommission 
vorgeschlagen wurde, richtig, da jeder einzelne Politikbereich durch eine Bestimmung im 
AEUV begründet werden muss. 

Angesichts der Politikbereiche und der Maßnahmen, die in den Text der vorläufigen Einigung 
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aufgenommen wurden, ist die darin vorgesehene Rechtsgrundlage angemessen.

Der Rechtsausschuss hat in seiner Sitzung vom 18. März 2019 mit 15 Stimmen4 einstimmig 
beschlossen, die Billigung der in der vorläufigen Einigung genannten Rechtsgrundlage zu 
empfehlen.

Mit vorzüglicher Hochachtung

Pavel Svoboda

4 Bei der Schlussabstimmung waren anwesend: Pavel Svoboda (Vorsitzender), Jean-Marie Cavada 
(stellvertretender Vorsitzender), Kostas Chrysogonos, Sergio Gaetano Cofferati, Geoffroy Didier, Pascal 
Durand, Rosa Estaràs Ferragut, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Virginie Rozière, Axel 
Voss, Tadeusz Zwiefka, Dominique Bilde (in Vertretung von Marie-Christine Boutonnet gemäß Artikel 200 
Absatz 2 der Geschäftsordnung) und Josef Weidenholzer (in Vertretung von Evelyn Regner gemäß Artikel 200 
Absatz 2 der Geschäftsordnung).


